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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die europäiscne Patentanmeldurig Nr. 80 102 936.4, die 

am 27. Mai 1980 mit deutscner Prioritt vom 29. Mai 1979 
angemeldet worden war, wurde am 9. Juni 1982 das euro-

päiscne Patent 19 898 auf der Grundlage von acht AnsprUchen 

erteilt. 

II. 	Gegen die patenterteilung legte die jetzige Beschwerdeftih- 
rerin am 24. Januar 1983 wegen mangeinder Neuheit und er-

finderischer Ttigkeit Einspruch em. Dabei sowie in spate-

ren Ausführungen stUtzte sie sick-i auf insgesamt vierzehn 

Dokumente, von denen zuletzt noch die folgenden eine Rolle 

spielten: 

DE-C- 1 145 646; 
DE-B- 2 226 729; 

(d) ANS-Mitteilungen Nr. 34 (1972), 237; 

(f) Aufsatz "Schweinfurter Anlagen zur gemeinsamen 
Betiandlung" in "Kommunalwirtschaft", Heft 9 (1965); 

(h) DE-A- 2 352 474; 
(1) Städtehygiene 8/1962, 3-6; 

(m) Der Städtetag 5/1964, 1-4. 

III. Nachdem die patentinhaberin und Rechtsvorgängermn der 
jetzigen Beschwerdegegnerin insbesondere den unabhangigen 

erteilten Anspruch 5 und die daran anschlieI3enden Unteran-

sprUche sowie die entsprechenden Beschreibungsteile gestri-

chen und einige redaktionelle Anderungen vorgenommen hatte, 

erging am 3. Juli. 1985 eine Zwischenentscheidung der Em-

sprucnsabtemlung Uber die Fassung, in der das europämscne 
Patent in gendertem Umfang aufrecriterhalten werden kann. 

IV. 	Die genaririte Entscheidung erfolgte auf der Grundlage von 

nochfUnf AnsprUchen, deren erster, wie f olgt. lautet: 
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2 	 T 225/85 

"Verfahren zur Herstellung eines lagerbestndigen und bio-

logisch aktiven Bodenverbesserungsmitt.els aus einem aus 

zerkleinertem MUll und teilweise entwässertem Klärschlainm 

mit eiriem Wassergehalt von etwa 50 bis 90 Gewicritsprozent 

bestehenden Gemisch, wobei das Gemisch e.iner PreBverformung 

auf bis zu etwa ein Drittel seines Volumens ohne Wasseraus-
tritt unterworfen wird und die hierbel erhaltenen Pre3li.nge 

durch Lagern in eine Temperatur von etwa 50 bis 700C und 

eine Feuchte von weniger als 55 Gewichtsprozent aufweisen-
den Rottestapein an der Luft elnem Rottevorgang unterworfen 

und dabei getrocknet werden, dadurch gekennzeichnet, daI3 
man di.e Rottestapel mit Beginn des dritten bis fUnften Rot-
tetages einer sieben bis vierzefln Tage dauernden Zusatzbe-

feuchtung unterwirft •h1 

Sie erkennt nicht nur die unbestrittene Neuheit des ver-

bliebenen patentgegenstandes an, sondern bejaht auch das 
Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit: Eine Zusatzbefeuch-

tung von Rottestapein, die trocknen sollen, widerspreche 

dem gewohnten Gedanken der Trocknung. Uberdies erfordere 

das Auffinden der Einzelheiten der Zusatzbefeuchtung wegen 
der verscniedenen in Frage kornmenden Ausgangsmaterlalien 

einen erheblichen Aufwand. Vor allem aber sei das Wieder-

befeuchten zuvor getrockneter Rottestapel schon siebzehn 
Jahre vor dem prioritätstag bekannt geweserl, ohne dal3 die 

scheinbar so naheliegende Erfindung verwirklicht worden 

sei. Einw&ide wegen angeblich mangeinder Kiarheit von An-
spruct1 1, die erstmals nach Ablauf der Einspruchsfrist er-

noben worden waren, wurden ebenfalls zurUckgewiesen. 
Schlie8lich wurden Einwände wegen einer möglicnen erwei-

ternden Auslegung der AnsprUche mit der Bemerkung abgetan, 

es sei selbstverständlicti, daB Verfahren, die nicht alle 

Merkmale von Anspruch 1 aufweisen, nicht unter dessen 

Schutz fallen. 
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Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einsprechende 

am 28. August 1985 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde erhoben und diese per 

Telekopie vom 4. November 1985, bestätigt durch ein am 

5. November 1985 eingegangenes Schreiben, etwa wie folgt, 

begrUndet: Aus (f), Seite 7, links oben, sei bereits die 

Aufgabenstellung bekannt, das sogenannte Brikollareverfah-

ren nach (a) so abzuwandeln, daB es zu Reifkompost fUhre. 

Da es längst, z.B. aus (b), bekannt gewesen sei, auf Mieten 

gestapeltes Rottegut durch laufendes Befeuchten zu Reifkom-

post zu verrotten, habe diese Problemstellung für den Fach-

mann genUgt zu erkennen, daB er das gewUnschte Ergebnis nur 

durch eine zustzliche Befeuchtung erreichen könne. Die 

speziellen Angaben Uber Beginn und Dauer der Zusatzbefeuch-

tung seien durch einfache Routineversuche zu ermittein. Im 

Ubrigen bezweifelt die BeschwerdefUhrerifl die Eindeutigkeit 

und AllgemeingUltigkeit dieser Angaben. In der mUndlichen 

Verhandlung vom 28. April 1987 halt sie an ihren frUher 

geaul3erten Auffassungen fest und beantragt, die ange-

fochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu wi-

derruf en. 

Die Beschwerdegegnerifl bestreitet die AusfUhrungen der Be-

schwerdefUhrerin. Im Hinblick auf die im letzten Satz des 

obigen AJschnittes IV erwähnte Bemerkung, die von der 

BeschwerdefUhrerin mit dem Verlangeri nach einer verbind-

lichen Erklärung zum Schutzuxnfang aufgegriffen wurde, 

verweist sie darauf, daB Erkiarungen zum Schutzumfang nicht 

Gegenstand des EinspruChSverfahrenS sein können und daB der 

geltende Anspruch 1 die Erfindung volistandig und richtig 

wiedergebe. Zur erfinderischen Tätigkeit fUhrt sie aus, 

durch (b) sei lediglich ein Befeuchten von Rottegutmieten, 

also von lose aufgeschUttetem Gut, nicht aber von PreB-

lingen wie nach Streitpatent bekannt. Der Hinweis in (f), 
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daB liber den Pusbau des Brikollareverfahrens für die 

Gewinflung von ReifkOrnpOst nur ein langfristiger GroBversuch 

entscheiden könne, beweise gerade das Nichtnaheliegen des 

beanspruchten Lösungsvorschlages; denn andernfal.Ls ware 

kein soicher Grol3versuch erforderlicn. Die Beschwerde-

gegnerin beantragt daher, die Beschwerde zurUckzuweisen. 

EntscheidUflg sgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Art. 106 bis 108 sowie Regel 

64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Gegen die Fassung der geitenden PatentansprUche bestehen 

keine formalen Bedenken, weil sie den Schutzbereich des 

europäischen Patents nicht erweitern (Art. 123 (3) EPU). 

Abgesehen von einer Kiarstellung in Anspruch 1 unterschei-

den sie sich von der erteilten Fassung lediglich durch 

Streichung des unabhärigigen Anspruches 5, der von diesem 

abh.ngigen AnsprUche 6 und 7 sowie des entsprechenden Teils 

des erteilten Anspruchs 8 (jetzt 5). 

Nach Auffassung der Kamrner sind die AnsprUchè und ist ins-

besondere auch der von der BeschwerdefUhrerin bemangelte 

Ausdruck 'mit Beginn des dritten bis fUnften Rottetages" in 

Anspruch 1 im Hinblick auf die Zeichnung ausreichend kiar. 

Dies bedarf keiner näheren Erläuterung, da Art. 84 EPU kei-

nen der in Art. 100 EPU erschöpfend aufgezählten Em-

spruchsgrUnde darsteilt. 

Nach dem oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 betrifft das 

Streitpatent em "Verfahren zur Herstellung eines lagerbe-

ständigen und biologisch aktiven BodenverbesserungsmittelS 

aus einem aus zerkieinertem MUll und teilweise entwässertem 

Klärschlamra mit einem Wassergehalt von etwa 50 bis 90 Ge-

wichtsprozent bestehenden Gemmsch, wobei das Gemisch emner 
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pre3verformung auf bis zu etwa ein Drittel seines Volurnens 
ohne Wasseraustritt unterworfen wird und die hierbei ernal-
tenen Pre3linge durch Lagerri in eine Temperatur von etwa 50 

bis 700C und eine Feuchte von weniger als 55 Gewicntspro-

zent aufweisenden Rottestapein an der Luft einem Rottevor-
gang unterworfen und dabei getrocknet werden". Ein soicries 

Verfahren - das sogenannte Brikollareverfahren - ist be- 

* reits aus (a), das nach Auffassung der Kammer den nachsten 

Stand der Technik darstelit, bekannt. Nac'n dem Brikollare-

verfahren erhält man getrocknete, lager- und transportfähi-
ge PreI3linge, bei denen es sich jedoch nicnt urn Fertigkom-

post handelt, zu dessen Gewinnung sie erst zerkleinert, be-
feuchtet und einem weiteren Rottevorgang unterworfen werden 

müssen. 

Aufgabe des Streitpatents ist es derngegenUber, ein gat-
tungsgemäBes Verfahren zu schaffen, mit dessen Hilfe man 
dmrekt, in einfacher Weise und in relativ kurzer Zeit Fer-

tigkompost erhält. Zur Lösung dieser Aufgabe scnlägt das 
Streitpatent vor, die Rottestapel mit Beginn des dritten 

bis fUnften Rottetages einer sieben bis vierzehn Tage dau-

ernden Zusatzbefeuchtung zu unterwerfen. 

DaB die bestehende Aufgabedurch die genannten Mal3nahinen 

auch tatsächlich gelöst wird, erscheint auf Grund der Anga-

ben in Spalte 2, Zeilen 17 bis 32, sowie Spalte 5, Zeilen 

19 bis 54, der Streitpatentschrift in Verbindung mit der 
Zeichnung glaubhaft. Die Beschwerdefiihrermn hat hiergegen 

zwar Zweifel geäul3ert - siehe Z.B. BescrkwerdebegrUndUng be-

ginnend auf Seite 3, Zeile 4 von unten, sowie letzter Ab-
satz des am 19. Juli 1986 emngegangenen Schrmftsatzes; sie 

hat diese Zweifel jedoch nicht ausreicrtend - etwa durch ex-

perimentelle Daten - untermauert, urn ihrer Beweispflicht zu 

genUgen. Der Vortrag der BeschwerdefUhrerin gmbt der Kammer 
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daher keinen Anlai3, daran zu zweifeln, daB die erfindungs-
gemäl3e Aufgabe auch tatsächlich gelöst wird. 

a 

Keine der zahireichen Entgegenhaltungen of fenbart eine wäh-

rend eines gattungsgemäL3efl Verfahrens stattfindende Zusatz-

befeuchtung ode 8r gar die konkreten Angaben des Anspruchs-

kennzeictlens betreffend Beginn und Dauer einer soichen. Der 

beanspruchte Lösungsvorschlag 1st daher neu. Da die Neuheit 
zuletzt unbestritten war, erUbrigen sich hierzu nhere Aus-

fUhrungen. 

Es bleibt somit noch zu untersuchen, ob der Gegenstand von 
Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit berunt oder für den 
Fachrnann, der sich - ausgehend von (a) - die oben defi-
nierte Aufgabe gesteilt hatte, auf Grund des gesamten vor-

liegenden Standes der Technik nahelag. 

8.1. Die Beschwerdefthirerin stelit zutreffend fest, daB die dern 

Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe im wesentlicnen be-
reits der siebenten Seite von (f), vorletzter Satz des Ab-

schnitts H,zu entnehmen 1st. 

8.2. Der BeschwerdefUhrerin kann jedoch nicht gefolgt werden, 

wenn sie weiter meint, dal3 diese Problemstellung - etwa an-

gesichts von (b) - für den Fachmann bereits genUgt habe, urn 

das beanspruchte Lösungsprinzip der Zusatzbefeuchtung wäh-
rend des Rotte- und Trocknungsvorganges der Pre3linge zu 

erkennen. 

8.2.1. Zwar ist nach (b) In der Tat die Möglichkeit elner 
Befeuchtung während eines Rottevorganges vorgesehen, und 

es gehört auch ganz aligemein die Erkenntnis, wonach 

mikrobielle vorgànge der in Rede stehenden Art eine ge-

wisse Mindestfeucnte erfordern, dern ailgerneinen Fachwissen 

an; doch verweist die Beschwerdegegnerin zurecht darauf, 

01525 	 .../... 
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daB es sich nach (b) urn ein Befeuchten von lose aufge-

schUtteten Rottegut im Gegensatz zu den Prel3lingen des 

beanspruchten Verfahrens handle. 

8.2.2. In (f), sechste Seite, rechte Spalte, Zeilen 18 ff., wird 

von den nach dem Brikollareverfahren erhaltenen Prel3lingen 

gesagt, daB sie "beliebig lange bei Wind und Wetter" 
4 

also auch unter häufiger Befeuchtung durch Regen - 

Freien gestapelt bleiben" - Zeile 24 erwähnt eine Lager-

zeit von zwei Jahren - und danach durch Zerreil3en und 

Befeuchten "aus (ihrer) Trockenstarre gerissen", d.h. 

einem weiteren Rottevorgang unterzogen werden können. 

8.2.3. Auch in (d) ist auf Seite 237, rechte Spalte, Absatz 1, 

davon die Rede, dai3 man zur Hersteliung von Reifkompost 

die nach dem Bri]collareverfahren erhaltenen trockenen 

PreBlinge (Restfeuchte 8-10%; siehe gleiche Seite, linke 

Spalte, Zeile 14 von unten) zerkleinert und befeuchtet 

("25-30% Feuchte" erwhnt in Zeilen 2-3). 

8.2.4.Wenn selbst ein jahrelanges Lagern im Freien der unzer-

kieinerten PreBlinge nicht zu Reifkompost fahrt, sondern 

hierfUr ein Zerreil3en und neuerliches Befeuchten erforder-

lich ist, dann konnte der Fachinann nicht erwarten, daB eine 

Zusatzbefeuchtung der gleichen unzerkleinerten PreBlinge 

whrend ihres Trocknungsvorganges zuin gewUnschten Erfoig 

fUhrt; dies umso mehr als, wie die angefochtene Entschei-

dung zutref fend festgestellt hat, eine soiche Zusatzbe- 

feuchtung dem gewohnten Gedanken der Trocknung wider-

spricht. 

8.3. Auch die durch den beanspruchten vorschlag erfolgte Lsung 

/ 	der weiteren Teilaufgabe, in relativ kurzer Zeit zum Reif- 

oder Fertigkompost zu gelangen, konnte der Facftnann nicht 

erwarten: Nach (d), Seite 237, rechte Spalte, lthsatz 1, 

01525 	 .../... 
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mUssen Pre3linge, die nach dem Brikollareverfahren herge-
stelit wurden, nach erfolgter Zerkleine?ung und Befeuchtung 
noch 4 bis 6 Monate auf Miete gesetzt.werden, urn reifen 

Kompost zu ergeben. Irn wesentlichen Ubereinstimmend darnit 

wird in (h) eine Nachrottungszeit von 4-5 Monaten erwhnt 

(Seite 3, Absatz 1). Zu diesem Zeitraurn ist jeweils die für 
das elgentliche Brikollareverfahren benötigte Zeit von etwa 

vier Wochen hinzuzurechnen. DeingegenUber sind nach dem 
Verfahren des Streitpatents nur insgesarnt etwa vier bis 

fUnf Wochen (siehe Zeichnung) erforderlich, urn PreI3iinge 

aus Fertigkompost zu erhalten. 

8.4. Selbst wenn man ferner dem langen Zeitraurn von rund 
sechzehn Jahren zwischen dern veröffentlichungsdaturn von (a) 
und dern prioritätstag des Streitpatents keine alizu grol3e 
Bedeutung beimessen wolite, so darf man nicht Ubersehen, 
daB auch zwischen (f) einerseits und (d) oder (h) anderer-
seits immerhin noch etwã sieben bis acht Jahre liegen, in 

denen trotz unstreitiger Erkenntnis der Aufgabe und der 

ausgedrUckten Hoffnung, diese mittels elnes langfristigen 

Groi3versuches zu lösèn, eine Lösung offensichtlich nicht 
gefunden wurde, wie die im vorhergehenden Absatz angegebe-

nen Steilen von (d) und (h) belegen. 

8.5. Den Dokurnenten (1) und (m) vermag die Kainmer nichts zu ent-

nehmen, was Uber die Of fenbarung der bereits abgehandelten 

Dokurnente hinausginge. Der letzte vollständige Satz auf 
Seite 1, Mitteispaite, von (m), auf den die BeschwerdefUh-

rerin in der mUndlichen Verhandiung besonders hingewiesen 

hat, ist nach Meinung der Kamrner so zu verstehen, daB zur 

DUngung die Pre3iinge entweder nur zerkleinert (d.h. als 

Mulchmaterial verwendet) oder daB sie auch (d.h. nach 

erfolgter Zerkieinerung) weiter kompostiert werden. Dieser 

Stelle ist daher ebenfails keine Anregung zu entnehznen, 

unzerkieinerte Prel3iinge weiter zu kompostieren; erst recht 
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nicht eine Anregung in Richtung auf das Verfahren des 

Streitpatents. 

8.6. Nach allem beruht das Verfahren des Anspruchs 1 auf erf in-

derischer Ttigkeit. 

Die AnsprUche 2 bis 5 betreffen bevorzugte AusfUhruflgSfOr-

men von Anspruch 1; ihre Patentfhigkeit wird daher von der 

semen getragen. 

Die angefochtene Entscheidung hat es als "selbstverständ-

lich" bezeichnet, daB Verfahren, die nicht alle Merkmale 

des Anspruchs 1 aufweisen, nicht unter dessen Schutz fallen 

(Seite 7, Absatz 1). Demgegentiber ist festzuhalten, daB der 

Schutzbereich europäischer patente im Fall eines Rechts-

streites vom zustndigen nationalen Gericht auf der Grund-

lage der A.rtikel 69 und 164 (1) EPU in Verbindung mit dem 

dort erwhnten Auslegungsprotok011 zu bestimmen ist. Für 

das vorliegende Verfahren war die Frage des Schutzbereiches 

ohne Bedeutung und daher nicht zu beurteilen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsstel1enbeaxnte: 
	Der Vorsitzende: 

• A- 

F.Klein - 
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